
Zweiter Klagegrund: Verstoß gegen Art. 13 Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union in Verbindung mit Art. 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. In dem angefochtenen Urteil habe das Gericht rechtsfehlerhaft 
festgestellt, dass die Kommission, wenn sie Rechtsakte aufgrund übertragener Befugnisse erlasse, über einen ausreichenden 
Ermessensspielraum verfüge, um nicht im Rahmen der spezifischen Ermächtigungsvorschriften bleiben zu müssen.

Dritter Klagegrund: Fehler im Verfahren vor dem Gericht. In dem angefochtenen Urteil habe das Gericht mehrere von der 
Tschechischen Republik vorgebrachte Argumente grob verfälscht, und auf einige Argumente der Tschechischen Republik sei 
es überhaupt nicht eingegangen. Diese Verfahrensfehler hätten einen grundlegenden Einfluss auf die Beurteilung der 
Klagegründe durch das Gericht gehabt. 

(1) ABl. L 247, S. 1.
(2) ABl. L 247, S. 6.

Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes 
Königreich), eingereicht am 24. Dezember 2015 — Commissioners for Her Majesty's Revenue & 

Customs/Brockenhurst College

(Rechtssache C-699/15)

(2016/C 078/10)

Verfahrenssprache: Englisch

Vorlegendes Gericht

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parteien des Ausgangsverfahrens

Rechtsmittelführer: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Rechtsmittelgegner: Brockenhurst College

Vorlagefragen

1. Sind Restaurant- und Unterhaltungsdienstleistungen, die eine Lehreinrichtung gegenüber zahlenden Mitgliedern der 
Öffentlichkeit (die keine Empfänger der Hauptleistung des Unterrichts sind) erbringt, im Sinne von Art. 132 Abs. 1 
Buchst. i der Mehrwertsteuerrichtlinie (1) „eng verbunden“ mit der Unterrichtsleistung, wenn die Erbringung dieser 
Dienstleistungen durch die Studenten (die die Empfänger der Hauptleistung des Unterrichts sind) im Rahmen ihres 
Unterrichts und als ein wesentlicher Teil ihres Unterrichts ermöglicht wird?

2. Ist es für die Entscheidung, ob die Restaurant- und die Unterhaltungsdienstleistungen als mit der Unterrichtsleistung „eng 
verbundene“ Dienstleistungen unter die Befreiung des Art. 132 Abs. 1 Buchst. i der Mehrwertsteuerrichtlinie fallen,

a) erheblich, dass die Studenten Nutzen aus ihrer Mitwirkung an der Erbringung der fraglichen Dienstleistungen, nicht 
aber aus dem Gegenstand dieser Dienstleistungen ziehen?

b) erheblich, dass diese Dienstleistungen nicht von den Studenten unmittelbar oder mittelbar empfangen oder 
verbraucht werden, sondern von den Mitgliedern der Öffentlichkeit empfangen und verbraucht werden, die dafür 
bezahlen und nicht die Empfänger der Hauptleistung des Unterrichts sind?
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c) erheblich, dass diese Dienstleistungen aus Sicht der sie empfangenden Durchschnittsverbraucher (d. h. der Mitglieder 
der Öffentlichkeit, die dafür bezahlen) kein Mittel darstellen, um die Hauptleistung unter den bestmöglichen 
Bedingungen zu erhalten, sondern einen eigenen Zweck erfüllen?

d) erheblich, dass diese Dienstleistungen aus Sicht der Studenten keinen eigenen Zweck erfüllen, sondern dass die 
Mitwirkung an der Erbringung der Dienstleistungen ein Mittel darstellt, um die Hauptleistung des Unterrichts unter 
den bestmöglichen Bedingungen zu erhalten?

e) und inwieweit ist der Grundsatz der steuerlichen Neutralität zu berücksichtigen?

(1) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1).

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 1. Dezember 2015 (Vorabentscheidungsersuchen 
der Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro — Italien) — Esse Di Emme Costruzioni srl/ 
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia — Dipartimento Affari 

di Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Rechtssache C-59/15) (1)

(2016/C 078/11)

Verfahrenssprache: Italienisch

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechtssache angeordnet. 

(1) ABl. C 138 vom 27.4.2015.

Beschluss des Vizepräsidenten des Gerichtshofs vom 18. Dezember 2015 — Gerichtshof der 
Europäischen Union/Kendrion NV, unterstützt durch: Europäische Kommission

(Rechtssache C-71/15 P) (1)

(2016/C 078/12)

Verfahrenssprache: Niederländisch

Der Vizepräsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechtssache angeordnet. 

(1) ABl. C 107 vom 30.3.2015.

Beschluss des Vizepräsidenten des Gerichtshofs vom 18. Dezember 2015 — Gerichtshof der 
Europäischen Union/Luigi Marcuccio

(Rechtssache C-77/15 P) (1)

(2016/C 078/13)

Verfahrenssprache: Italienisch

Der Vizepräsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechtssache angeordnet. 

(1) ABl. C 138 vom 27.4.2015.
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